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1. ¦bersicht Planungsunterlagen 

Zur Mitwirkung gelangen: 

 Teilzonenplan Metalli Wydeneck 1:2500 vom 07. August 2024 

 Teilerschliessungsplan Metalli Wydeneck 1:2500 vom 07. August 

2024 

 Zonenvorschriften zum Teilzonen- und Erschliessungsplan Metalli 

Wydeneck vom 07. August 2024 

 

Wegleitend f¿r k¿nftige Planungen und Baugesuchsverfahren ist: 

 Richtprojekt Metalli Wydeneck, Dornach, der Br¿hlmann Loetscher 

Architektur + Stadtplanung GmbH vom 17. Juni 2024 

 

Zur Erlªuterung der oben genannten Planungsunterlagen liegen vor: 

 Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV vom 07. August 2024 

 Gesamtmobilitªtskonzept Phase Teilzonenplanªnderung Dornach, 

Wydeneck Areal der Kontextplan AG vom 25. Juni 2024 

 Gewerbliche Entwicklungspotentiale und Nutzungsszenarien f¿r das 

Metalli-Wideneck-Areal ð mit und ohne Autobahnzubringer A18 ð 

der W¿est Partner AG vom 18. Juni 2021 

 Nachhaltigkeitskonzept Teilzonenplanªnderung der Durable Pla-

nung und Beratung GmbH vom 18. Juni 2021, aktualisiert 18. Juni 

2024 

 

Zur Orientierung liegen vor: 

 Masterplan Metalli Wideneck vom 2. Oktober 2018 

 Synthesebericht Testplanung vom 19. Dezember 2017 

 Rªumliches Teilleitbild Widen (Gemeinde Dornach, 2014) 

 Velovorzugsrouten (Verein Birsstadt) 

 Planung Widen Nord (Loetscher und Klostermann, 2019) 

 Inzidenzanalyse (W¿est Partner AG) 
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2. Das Gebiet Metalli Wydeneck 

2.1 Ausgangslage und Zielsetzung 

HIAG Immobilien Schweiz AG (nachfolgend HIAG) beabsichtigt, das im 

Jahr 2015 erworbene Areal der èSwissmetal Industriesé langfristig zu ei-

nem gemischt genutzten Quartier zu transformieren. 

Aufbauend auf dem kommunalen Teilleitbild Widen wurde eine erste Vi-

sion erstellt. Diese bildete die Grundlage f¿r eine breit abgest¿tzte Test-

planung mit sechs interdisziplinªren Teams und der Teilnahme bzw. In-

volvierung der kantonalen, regionalen und kommunalen Fachstellen und 

-experten. Auf Basis der Synthese aus der Testplanung wurde im Jahr 

2018 der Masterplan erarbeitet. Dieser stellt die Grundlage f¿r die vorlie-

gende Teilrevision dar. Das Nutzungsmass und die Dichte wurden im 

Rahmen dieser mehrjªhrigen und sorgfªltigen Studien- und Planungs-

phase erºrtert und mit den Behºrden abgestimmt. 

Ziel der vorliegenden Planung ist es, die rechtsverbindlichen Grundlagen 

f¿r die Realisierung des Entwicklungsprojekts Metalli Wydeneck als erster 

Baustein des Gebiets Widen bereitzustellen. 

2.2 Betrachtungs- und Planungsperimeter 

Das Metalli Wydeneck ist ein Teil des Gebiets Widen, welches als Ganzes 

ein betrªchtliches Entwicklungspotenzial aufweist. F¿r die vorliegende 

Planung wurde stets der gesamte Perimeter betrachtet und die benach-

barten Areale in die ¦berlegungen miteingeschlossen. Dadurch wurden 

Abhªngigkeiten wie auch Synergien zwischen den einzelnen Teilgebieten 

fr¿hzeitig erkannt und in die Planung integriert. 

Der Masterplan Metalli Wideneck (sic) umfasst das gesamte Betriebsge-

lªnde. Mit Ausnahme der Parzelle GB Nr. 2920 befinden sich alle Parzellen 

im Eigentum von HIAG (Parzellen GB Nrn. 91, 3067 und 3095). Eine wei-

tere kleine Parzelle im Eigentum von HIAG ist heute im Baurecht an einen 

Dritten abgegeben (Parzelle GB Nr. 2921). Ebenfalls zum Grundeigentum 

von HIAG gehºrt die Stichstrasse 'In den Wyden' (Parzelle GB Nr. 2989). 

Im Birsbogen bestehen Liegenschaften, die nicht im Besitz von HIAG sind. 

Dies sind die Parzellen GB Nrn. 2925 und 3065 in Privatbesitz, die Parzelle 

GB Nr. 3204 im Eigentum der Einwohnergemeinde Dornach sowie das 

gesamte Birsufer (Parzellen GB-Nrn. 90011, 90012, 90013) im Eigentum 

des Kantons. In den ¦berlegungen zur stªdtebaulichen Entwicklung des 

Areals wurden diese Drittparzellen einbezogen.  

Der Perimeter des Teilzonen- und Erschliessungsplans umfasst einen 

Grossteil der Parzelle GB Nr. 91 sowie die Parzellen GB Nrn. 2920, 2921, 
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2925, 3065, 3067, und Teile der kantonalen Parzellen GB Nrn. 90012 und 

90013. 

Nach der ersten Vorpr¿fung hat der Gemeinderat auf Anregung im kan-

tonalen Vorpr¿fungsbericht eine Perimeter-Erweiterung beschlossen. 

Damit umfasst der Perimeter des Teilzonen- und Erschliessungsplans zu-

sªtzlich ganz oder fast vollumfªnglich die Parzellen GB Nrn. 2919, 2961, 

2962, 2971, 2995 und 3643 in Privatbesitz sowie die Parzellen GB Nrn. 

3202 und 3204 im Eigentum der Einwohnergemeinde Dornach. 

Das Gesamtgebiet inkl. Nord-Teil wird dabei als eine rªumliche Einheit 

betrachtet. Da viele der betroffenen Parzellen nicht im Eigentum von 

HIAG sind, wurden die Planinhalte f¿r den Nord-Teil sowie die dazuge-

hºrigen Planinhalte von der Ortsplanungskommission zusammen mit 

dem B¿ro BSB Partner Ingenieure und Planer AG erarbeitet und an-

schliessend in die Planungsinstrumente des Teilzonen- und Erschlies-

sungsplans Metalli Wydeneck ¿bernommen. 

Nicht Teil des Perimeters sind die durch den erweiterten Teil des Areals 

f¿hrenden bestehenden und geplanten Erschliessungs- und Sammel-

strassen. Diese werden im Erschliessungsplan der Ortsplanungsrevision 

dargestellt, da sie Teil dieser Planung sind. 
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Legende 

   

¥ffentliches Grundst¿ck   

   

Einwohnergemeinde Dornach   

   

HIAG Immobilien Schweiz AG   

   

Vºgtli Group AG, R.&G. Vºgtli   

   

Weitere Private, Genossen-

schaften und Firmen 
  

   
 

 

 

  

  Abbildung 1.: Perimeter und Eigentumsverhªltnisse, Quelle: geo.so.ch/map, Bearbeitung: 

plan:team. 
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3. ¦bergeordnete Rahmenbedingungen 

3.1 Bundesebene (Schweiz) 

3.1.1 Raumplanungsgesetz (SR 700, RPG) 

Mit dem revidierten Raumplanungsgesetz (RPG), das im Mªrz 2013 von 

der schweizerischen Bevºlkerung angenommen wurde und per 1. Mai 

2014 in Kraft trat, soll die Zersiedlung der Schweiz gestoppt, der haus-

hªlterische Umgang mit dem Boden und die Schaffung von kompakten 

Siedlungen konsequent umgesetzt werden. Durch eine verdichtete Bau-

weise und die bessere Ausn¿tzung der bereits bebauten oder brachlie-

genden Flªchen soll die Siedlungsentwicklung nach innen gefºrdert und 

der Verbrauch von wertvollem Kulturland minimiert werden. Dadurch 

kºnnen zusªtzlich auch Kosten f¿r die Erschliessung mit Strassen, Wasser, 

Abwasser und Strom gespart werden. 

Das Areal Metalli Wydeneck weist als Industriebrache ein Entwicklungs-

potenzial im Sinne des Raumplanungsgesetzes auf. Durch die Transfor-

mation des bereits bebauten Gebietes kann eine haushªlterische und bo-

denschonende Entwicklung vorangetrieben werden. Die vorliegende Pla-

nung entspricht somit vollumfªnglich den ¿bergeordneten bundesrecht-

lichen Zielen der Raumplanung. Weiter werden kontaminierte Bºden sa-

niert und durch die grossz¿gigen Freirªume und den Uferraum wird die 

Lebensqualitªt grossrªumig gestªrkt. 

3.1.2 Bundesinventare 

Im Planungsperimeter befinden sich keine Objekte gemªss folgenden 

eidgenºssischen Inventaren: 

 Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmªler (BLN) 

 Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz von nationaler, 

regionaler und lokaler Bedeutung (IVS) 

 Bundesinventar der sch¿tzenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS): 

Es gibt in Dornach ISOS-Standorte, jedoch nicht im Gebiet Metalli 

Wydeneck 

 Kulturg¿terschutzinventar mit Objekten von nationaler Bedeutung 

(KGS) 

 Bundesinventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Be-

deutung (TWW) 

 Bundesinventar der Wasser- und Zugvogelreservate von nationaler 

Bedeutung (WZV) 
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 Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeu-

tung (Wanderobjekte, ortsfeste Objekte, Objekte gemªss Anhang 3) 

 Bundesinventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung 

 Bundesinventar der Hoch- und ¦bergangsmoore von nationaler Be-

deutung 

 Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schºnheit 

und nationaler Bedeutung 

 Bundesinventar der eidgenºssischen Jagdbanngebiete 

Es besteht somit kein weiterer Handlungsbedarf. 
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3.2 Kantonale Ebene (Kanton Solothurn) 

3.2.1 Kantonaler Richtplan 

Der kantonale Richtplan bildet das zentrale Instrument zur Steuerung der 

rªumlichen Entwicklung im Kanton Solothurn. Er ist in 4 Teile geteilt: 

 Siedlung 

 Landschaft 

 Verkehr 

 Ver- und Entsorgung 

Innerhalb des Themenbereichs Siedlung werden Entwicklungsschwer-

punkte Arbeiten definiert, die Schwerpunkte f¿r die wirtschaftliche Ent-

wicklung im Kanton darstellen. Innerhalb dieser Entwicklungsschwer-

punkte werden Umstrukturierungsgebiete definiert, nicht mehr genutzte, 

grºssere Industrieareale, die gut erschlossen sind und sich so f¿r eine 

Umnutzung eignen. 

Das Umstrukturierungsgebiet Widen wird gemªss S-3.5.5 in der Abstim-

mungskategorie Festsetzung festgesetzt: èDas Widen-Areal soll inner-

halb der nªchsten Jahre und Jahrzehnte etappenweise qualitªtsvoll und 

nachhaltig umgenutzt werden. Dabei soll das Gebiet baulich umstruktu-

riert und zu einem neuen, lebendigen, vielseitig durchmischten Zukunfts-

quartier an der Birs entwickelt werden. Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Kul-

tur sollen nebeneinander, entlang eines attraktiven Natur- und Erholungs-

gebiets, stattfinden. Mit der Entwicklung ist insbesondere die Verkehrsan-

bindung zu verbessern und sicher zu stellen. Das Quartier soll f¿r die ¥f-

fentlichkeit geºffnet werden.é1 

3.2.2 Weitere kantonale Grundlagen 

Entlang der Birs bestehen Gebiete mit erheblicher Gefªhrdung durch 

Hochwasser (rote Flªche). In diesen Gebieten ist ein Bauverbot vorzuse-

hen. In den Gebieten mit mittlerer Gefªhrdung (blaue Flªche) am Birsufer 

und auf einem kleinen Teil der Parzelle GB Nr. 91 sowie auf den nºrdlich 

gelegenen Parzellen GB Nrn. 2919 und 2995 ist Bauen mit Auflagen ge-

stattet. Im restlichen Gebiet besteht eine Restgefªhrdung (gelb schraf-

fiert). Mit dem potenziellen Auenpark wird die Gesamtgefªhrdung vo-

raussichtlich entschªrft. 

Bez¿glich der zu ber¿cksichtigenden Auflagen gelten die Bestimmungen 

aus dem Zonenreglement der Gemeinde Dornach. 

 

 

1.  Richtplan Kanton Solothurn, S-3.5 Umstrukturierungsgebiete, S. 92, https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-

raumplanung/richtplanung/kantonaler-richtplan/ 

Naturgefahren 

https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-raumplanung/richtplanung/kantonaler-richtplan/
https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-raumplanung/richtplanung/kantonaler-richtplan/
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Legende 

 

 

 

  

  Abbildung 2.: Synoptische Gefahrenkarte, Quelle: geo.so.ch/map, Download: 17.06.2024 

 

Im Perimeter des Teilzonen- und Erschliessungsplans Metalli Wydeneck 

sind keine denkmalgesch¿tzten Objekte enthalten. 

 

Im Gebiet Metalli Wydeneck sind zwei Gewªsserrªume festzustellen. Ei-

nerseits liegt an der westlichen Grenze die Birs, welche vom S¿den her 

fliesst und eine mittlere Sohlenbreite von 25 m aufweist und ºkomor-

phologisch stark beeintrªchtigt ist. Andererseits liegt im S¿den der ein-

gedolte Ramstelbach, welcher in die Birs m¿ndet (siehe Abbildung 3). Die 

Fliessgewªsser sind in die Planung einzuschliessen und zu erhalten / 

sch¿tzen. 

 

Denkmalgesch¿tzte Objekte 

Gewªsserraum 
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Legende 

 

 

 

  

  Abbildung 3.: ¥komorphologie der Fliessgewªsser, Quelle: geo.so.ch/map, Download: 

17.06.2024 

 

Im Perimeter des Teilzonen- und Erschliessungsplans Metalli Wydeneck 

sind keine geowissenschaftlich sch¿tzenswerten Objekte enthalten. 

 

Die nichtionisierende Strahlung der ¦bertragungsleitungen der SBB ist 

gemªss NIS-Verordnung bei der Erarbeitung der Gestaltungsplªne resp. 

Baugesuche zu ber¿cksichtigen. 

Weiter befinden sich auf dem Areal drei Mobilfunkanlagen gemªss nach-

folgender Abbildung. Daher ist jeweils im Rahmen des Bewilligungsver-

fahrens im Gebiet A und C zu klªren, ob die Anlagengrenzwerte auch bei 

den neu geplanten Gebªuden eingehalten werden kºnnen. 

 

Inventar der geowissenschaftlich sch¿t-

zenswerten Objekte (INGESO) 

Nichtionisierende Strahlung 
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Legende 

  Mobilfunkanlagen 

  ¦bertragungsleitung SBB 

 

  

  Abbildung 4.: Mobilfunkanlagen und ¦bertragungsleitungen, Quelle: map.geo.admin.ch, 

Download: 17.06.2024 

 

Grundwasserschutzzonen sollen den Schutz genutzter Grund- und Quell-

wassererfassungen, die im ºffentlichen Interesse liegen, gewªhrleisten. 

Der Kanton Solothurn ist verpflichtet, die besonders gefªhrdeten Berei-

che zu bezeichnen, die Grundwasserschutzzonen und -areale auszuschei-

den und diese in der Gewªsserschutzkarte darzustellen. Das Areal Metalli 

Wydeneck liegt im Gewªsserschutzbereich Au, aber weder in einer 

Schutzzone noch in einem Zustrºmbereich. Auf diesem Gebiet ist die 

Nutzung von Grundwasservorkommen geeignet. Ohne entsprechende 

Ausnahmebewilligung sind Einbauten unter den mittleren Grundwasser-

spiegel nicht erlaubt. 

Zudem befinden sich aktuell auf dem Areal Metalli Wydeneck zwei Verti-

kalbrunnen mit privater Nutzung (Objektnr. 612258001, 612258002). 

 

Grundwasserschutz 
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Legende 

 

  Grundwasserschutzbereich Au 

  Fassungen ohne Schutzzone 

 

  

  Abbildung 5.: Grundwasserschutzbereiche und Fassungen, Quelle: geo.so.ch/map, 

Download: 17.06.2024 

 

Abfªlle und Schadstoffe kºnnen die Grundst¿cke verunreinigen sowie 

schªdliche oder lªstige Einwirkungen haben. Gemªss dem Kataster der 

belasteten Standorte (KBS) sind im Perimeter des Teilzonen- und Er-

schliessungsplans Metalli Wydeneck zurzeit zwei belastete Standorte er-

fasst: 

 Betriebsstandort èUMS Schweiz. Metalliwerke AGé (22.112.0170B) 

 Ablagerungsstandort èAreal Widené (2.112.0014A) 

Beide Standorte sind als belastet eingestuft, weisen aber weder einen 

¦berwachungs- noch einen Sanierungsbedarf auf. 

 

Altlasten 
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Legende 

 

 

  

  Abbildung 6.: Ausschnitt Kataster der belasteten Standorte (KBS), Quelle: geo.so.ch/map, 

Download: 17.06.2024 

 

Die Stºrfallverordnung (StFV, SR 814.012) bezweckt den Schutz der Be-

vºlkerung und der Umwelt vor schweren Schªdigungen infolge von Stºr-

fªllen. Sie regelt das eigenverantwortliche Umsetzen von Sicherheits-

massnahmen durch die Inhaber eines Verkehrswegs, eines Betriebs oder 

einer Rohrleitungsanlage und das Kontroll- und Beurteilungsverfahren 

durch die Behºrden. Die geographische Lage der unterstellten Rohrlei-

tungsanlagen und der von der Vollzugsbehºrde festgelegte, f¿r raum-

planerische Entscheide relevante angrenzende Bereich (Konsultationsbe-

reich) werden durch die Vollzugsbehºrde (Bundesamt f¿r Energie BFE) 

verºffentlicht (Art. 20 Abs. 1 StFV). 

Ein Teil des Perimeters des Teilzonen- und Erschliessungsplans Metalli 

Wydeneck ¿berschneidet sich mit dem Konsultationsbereich Rohrleitun-

gen (Gas). Im betroffenen Bereich sind jedoch keine neuen Wohn- oder 

Gewerbebauten geplant, sodass sich eine weitergehende Koordination 

Raumplanung und Stºrfallvorsorge gemªss der entsprechenden Arbeits-

hilfe des Bundes er¿brigt. 

 

Stºrfallverordnung 
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Legende 

   

  Konsultationsbereich 

Rohrleitungen (Gas) 

   

  Durchgangsstrassen, welche 

der Stºrfallverordnung  

unterstellt sind 

   

   
 

 

 
  Abbildung 7: Ausschnitt Karte Stºrfallverordnung, Quelle: geo.so.ch/map, Download: 

17.06.2024 

 

Der Teilzonen- und Erschliessungsplan Metalli Wydeneck tangiert keine 

Fruchtfolgeflªchen. 

 

Durch den Teilzonen- und Erschliessungsplan Metalli Wydeneck verlªuft 

kein Wildtierkorridor. 

 

Der Villengarten zum Gebªude Nr. 354 auf der Parzelle GB Nr. 91 ist in 

der Liste historischer Gªrten und Anlagen der Schweiz von ICOMOS 

Suisse als Einzelobjekt erfasst. Es handelt sich um einen geometrischen 

Garten, der aus einer Gartenterrasse vor der Villa besteht, welche durch 

eine Natursteinst¿tzmauer gehalten ist und als niedrige Br¿stungsmauer 

gefasst ist. Die Vegetation besteht aus einem stattlichen Lindenbaum in 

der Gartenecke, einem Obstbaum sowie mehreren Kirschlorbeerstrªu-

chern sowie auf der anderen Gartenseite aus mehreren stattlichen Bªu-

men.  

  

Fruchtfolgeflªchen 

Wildtierkorridor 

Internationaler Rat f¿r Denkmªler und 

historische Stªtten ICOMOS 
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3.3 Regionale Ebene (Agglomeration Basel, Birsstadt, Birsraum) 

3.3.1 Agglomerationsprogramm Basel 

Aufgrund der rªumlichen und funktionalen Nªhe zur Stadt Basel ist die 

Gemeinde Dornach ð obwohl innerhalb des Kantons Solothurn liegend ð 

Teil der trinationalen Agglomeration Basel und beitragsberechtigte Ge-

meinde innerhalb des Agglomerationsprogramms Basel. Dieses koordi-

niert die ¿bergeordnete und integrierte Planung von Landschaft, Sied-

lung und Verkehr innerhalb der Agglomeration.  

Das Agglomerationsprogramm Basel wird in Generationen erarbeitet 

und damit alle 4-5 Jahre erneuert. Die Programme der einzelnen Gene-

rationen werden dem Bund zur Pr¿fung ¿bergeben, der ¿ber die Sub-

ventionierung der einzelnen Massnahmen und Projekte des Agglomera-

tionsprogramms befindet. Seit dem Sommer 2021 wird die f¿nfte Gene-

ration des Agglomerationsprogramms Basel erarbeitet. Das Programm 

wird 2025 beim Bund eingereicht. Die Inhalte der f¿nften Generation sind 

noch nicht verºffentlicht. 

Aktuell relevant ist insbesondere die vierte Generation inkl. den darin 

enthaltenen Massnahmen, die am 11. Juni 2021 beim Bund eingereicht 

wurde. Am 22. Februar 2023 erhielt die Trªgerschaft den Pr¿fbericht des 

Bundes. 

Seit der dritten Generation des Agglomerationsprogramms Basel steht 

die korridorweise Zusammenarbeit der Gemeinden im Vordergrund. In-

nerhalb der Korridore arbeiten die Gemeinden in Vereinsform zusammen. 

Dornach ist Teil des Korridors èBirstalé, dem neben Dornach auch noch 

die benachbarten solothurnischen Gemeinden Gempen und Hochwald 

sowie die Gemeinden Aesch, Arlesheim, M¿nchenstein, Pfeffingen und 

Reinach im Kanton Basel-Landschaft angehºren. Im Korridor èBirstalé ist 

der der Verein èBirsstadté aktiv, der ein Raumkonzept erarbeitet hat 

(siehe Kapitel 3.3.2 dieses Berichts). 
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Abbildung 8: Lage der Gemeinde Dornach im Perimeter der trinationalen Agglomeration 

Basel und im Korridor Birstal, Quelle: Agglomerationsprogramm Basel. 

Das Agglomerationsprogramm wird in 3 Teile gegliedert: 

 Im Zukunftsbild werden die Punkte aufgezªhlt, wo die Siedlung ge-

fºrdert werden kann und das Verkehrssystem weiterentwickelt wer-

den kann. 

 In der Strategie wird aufgezeigt, mit welchen Schritten diese Ziele 

erreicht werden kºnnen (beispielhaft neue Infrastruktur oder neues 

¥V-Netz). Die vierte Generation des Agglomerationsprogramms Ba-

sel unterscheidet zwischen acht Teilstrategien (Siedlung, Landschaft, 

ºffentlicher Verkehr, Strasse, Velo, Fussverkehr, G¿terverkehr und 

kombinierte Mobilitªt). 

 Schlussendlich gibt es Massnahmen mit konkreten Projekten. Die 

Massnahmen sind in den Massnahmenbªndern èLandschaft und 

Siedlungé sowie èVerkehré aufgef¿hrt. 

Im Massnahmenband èLandschaft und Siedlungé ist dem Gebiet èWi-

dené das Massnahmenblatt 4S10.2 gewidmet. Das Gebiet èWidené um-

fasst dabei im Wesentlichen das im Rahmen dieser Teilzonenplanªnde-

rung behandelte Areal èMetalli Wydenecké, aber auch noch weitere 

nºrdlich angrenzende Gebiete. 

Demnach soll die Nutzung des insgesamt 27 ha grossen Gebietes zu-

k¿nftig transformiert werden hin zu einem Quartier mit 1'500 Einwohne-

rinnen und Einwohner, 1'000 Arbeitsplªtzen sowie Freizeitnutzungen. 

 

Relevante Massnahmen der vierten Ge-

neration des Agglomerationsprogramms 
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Abbildung 9: Auszug Massnahmenblatt 4S10.2 èWidené, Quelle: Agglomerationsprogramm 

Basel. 

Die Massnahme 4S10.2 steht in Bezug zu einer Vielzahl von anderen Mas-

snahmen, die f¿r die Entwicklung des Gebiets èMetalli Wydenecké von 

grosser Bedeutung sind. Nachfolgend werden diese Massnahmen aufge-

f¿hrt, wobei einige besonders relevante Projekte nachfolgend detailliert 

aufgegriffen werden. 

 

Massnahmentyp Nr. Name Prio AP4 

Massnahme Landschaft L4 Birspark Landschaft - 

¦bergeordnete Massnahme ¥V 

(Bahn) 

4¦-¥12 Doppelspur Laufental (Duggingen - Grellingen)  A 

¦bergeordnete Massnahme ¥V 

(Bahn) 

4¦-¥13 Wendegleis Aesch  A 

¦bergeordnete Massnahme ¥V 

(Bahn) 

4¦-¥18 S-Bahn Haltestelle Dornach Apfelsee A 

Agglomerationsmassnahme ¥V 

(Tram / Bus) 

4MD9 SO: ¥V-Drehscheibe am Bahnhof Dornach Apfelsee  B 

¦bergeordnete Massnahme ¥V 

(Tram / Bus) 

4¦-¥30 Tram Therwil - Dornach C 
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Massnahmentyp Nr. Name Prio AP4 

¦bergeordnete Massnahme MIV 4¦-M6 Anschluss Angenstein/Aesch (Kurzfristige Optimie-

rung) 

A 

¦bergeordnete Massnahme MIV 4¦-M10 A18, Muggenbergtunnel  C 

¦bergeordnete Massnahme MIV 4¦-M11 Kapazitªtserhºhung A18 Stufen 1 und 2 C 

Massnahme MIV (3. Generation) M2 Zubringer Dornach/Aesch an die A18 inkl. 

Beruhigung Ortszentrum Dornach 

AP3 

Agglomerationsmassnahme LV 4LV4 BL: Birsstadt - Velovorzugsroute Ost, 1. Etappe  A 

Agglomerationsmassnahme LV 4LV8 SO: Birsstadt - Velovorzugsroute Ost, Abschnitt So-

lothurn 

A 

Agglomerationsmassnahme LV 4LV10.20 Dornach: Langsamverkehrsunterf¿hrung Apfelsee A 

Agglomerationsmassnahme LV 4LV10.22 Dornach: Fussverkehr - Behebung Schwachstellen A 

Agglomerationsmassnahme LV 4LV10.23 Dornach: Langsamverkehr Aufwertung Birsquerung A 

Massnahme LV (1. Generation) LV12-24 Dornach: Birsradweg  AP1 
 

Tabelle 1 Relevante Massnahmen der vierten Generation, Quelle: Agglomerationsprogramm 

Basel. 

Folgende Infrastrukturprojekte sollen in den kommenden Jahren im nª-

heren Umfeld des Perimeters des Teilzonen- und Erschliessungsplans 

Metalli Wydeneck realisiert werden und sind daher f¿r die vorliegende 

Planung von besonders zentraler Bedeutung: 

 Die SBB plant aktuell den Bau der neuen S-Bahn-Haltestelle èDor-

nach Apfelseeé, die ab 2029/30 den s¿dlichen Teil der Gemeinde Dor-

nach (Dorfzentrum, Apfelsee-Quartier, Areal Metalli Wydeneck) an 

den Bahnverkehr anschliesst und viertelst¿ndliche Bahnverbindun-

gen von und nach Basel gewªhrleisten soll. Der Baubeginn ist f¿r 

2026 geplant. 

 Das Buskonzept Raum Dornach sieht die Realisierung einer neuen 

Buslinie 56 vor, die ab 2028 im Halbstundentakt zwischen der neuen 

S-Bahn-Haltestelle èDornach Apfelseeé und dem Bahnhof Dornach-

Arlesheim sowie weiter Richtung Arlesheim Dorf verkehren soll. Auf 

dem Areal Metalli Wydeneck ist neben der Endhaltestelle eine wei-

tere Haltestelle bei der nºrdlichen Einm¿ndung der Metallistrasse in 

die Industriestrasse vorgesehen. 

 Die Massnahme 4LV8 èSO: Birsstadt ð Velovorzugsroute Ost, Ab-

schnitt Solothurné sieht die Realisierung einer Velovorzugsroute ent-

lang der Industriestrasse vor, welche direkt westlich am Gebiet Me-

talli Wydeneck vorbeif¿hrt. 

 Die Gemeinde Dornach plant aktuell eine Fussgªnger- und Velover-

kehrsunterf¿hrung, welche eine direkte Verbindung zwischen dem 

Apfelsee-Quartier und dem Areal Metalli Wydeneck schafft. Damit 

wird f¿r das Apfelsee-Quartier die Anbindung an die Entwicklung auf 



 

 

Teilzonenplan und Teilerschliessungsplan Metalli Wydeneck  7. Aug. 2024 

Dornach  Kt. SO 

Raumplanungsbericht nach RPV Ar. 47  Version 6.0 

 21 

der anderen Seite der Geleise und an die Birs mºglich und der Velo-

verkehr kann direkt in Richtung Aesch und auf die geplante Velovor-

rangroute auf der Westseite der Bahn gelangen. Ein entsprechender 

Planungskredit wurde am 12. Mªrz 2023 von der Bevºlkerung der 

Gemeinde Dornach angenommen. ¦ber den Realisierungskredit wird 

voraussichtlich 2025 abgestimmt. 

 Die Kantone Solothurn und Basel-Landschaft sowie die Gemeinden 

Dornach und Aesch planen einen Anschluss von Dornach an die Na-

tionalstrasse A18 (neue Birsquerung). Damit werden die zuk¿nftig zu 

entwickelnden Areale, darunter auch das Gebiet èWidené, besser ans 

¿bergeordnete Strassennetz angebunden. Ausserdem werden die 

Ortskerne Dornachbrugg und Aesch Dorf vom Durchgangsverkehr 

entlastet, was einem langjªhrigen Anliegen in der Region entspricht. 

Es wurden verschiedene Varianten gepr¿ft. Im Rahmen der Testpla-

nung èZukunft Birsraumé wurde 2023 eine klare Empfehlung zuguns-

ten der Variante, welche direkt am s¿dlichen Rand des Perimeters des 

Teilzonen- und Erschliessungsplans entlangf¿hrt, abgegeben (siehe 

Kapitel 3.3.4). In der Erschliessungsplanung wird der entsprechende 

Korridor gesichert. 

Die Erschliessungsplanung steht in Abhªngigkeit dieser Infrastrukturpro-

jekte und erfolgt in enger Abstimmung mit diesen. Die S-Bahn-Halte-

stelle, die Bushaltestellen gemªss Buskonzept Raum Dornach, die Velo-

vorzugsroute sowie die Fussgªnger- und Veloverkehrsunterf¿hrung wer-

den im Teilerschliessungsplan gemªss aktuellen Projektierungsstªnden 

orientierend dargestellt. 

3.3.2 Raumkonzept Birsstadt 

Das èRaumkonzept Birsstadt 2035é wurde am 17. Mai 2016 von der Re-

gionalplanungsgruppe Birsstadt verabschiedet und umfasst die Gemein-

den Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Dornach, M¿nchenstein, Pfeffingen und 

Reinach. Es sieht das Areal als Teil des interkommunalen Entwicklungs-

schwerpunktes èWiden/Birsmatté. Dieses Entwicklungsgebiet mit zu-

k¿nftiger Mischnutzung reicht bis zum Bahnhof Aesch. Langfristig wird 

hier ein neuer Ortsteil mit beachtlichem Ausmass entstehen. 

3.3.3 Aktionsplan Birspark Landschaft 

Im von den Gemeinden der Birsstadt im Mªrz 2016 verabschiedeten èAk-

tionsplan Birspark Landschafté ist vorgesehen, die Birs im Bereich des 

Areals zu revitalisieren und so ein 'Leuchtturmprojekt' zu realisieren. Die 

Birspark Landschaft ist ein labelisiertes Projekt der IBA Basel2. 

 

2.  siehe auch https://www.iba-basel.net/de/projects/projects-index/7/birspark-landschaft?filter=1 
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3.3.4 Testplanung èZukunft Birsraumé 

Unter der Federf¿hrung der Kantone Solothurn und Basel-Landschaft so-

wie der Gemeinden Dornach und Aesch (BL) wurde eine Testplanung un-

ter dem Titel èZukunft Birsraumé durchgef¿hrt. Sie beinhaltete nebst 

dem ¿blichen Fachdialog eine wirksame und offene Partizipation mit der 

Bevºlkerung. 40 Delegierte aus den beteiligten Gemeinden Dornach und 

Aesch sowie unterschiedlichen Altersgruppen wurden intensiv in den 

Prozess eingebunden und nahmen engagiert an Diskussionsrunden teil. 

Der Schlussbericht zur Testplanung datiert vom 28. Mai 2024 und steht 

seit dem 18. Juni 2024 ºffentlich zur Verf¿gung. Die Resultate konnten 

erst teilweise in der vorliegenden Planung ber¿cksichtigt werden. Der 

Schlussbericht f¿hrt diverse Massnahmen auf, welche als Teilprojekte re-

alisiert werden sollen: 

 

Teilprojekt Federf¿hrung Planungshorizont 

Masterplan Bahnhof Aesch und Birsmatt Gemeinde Aesch Ab 2025 

Velobr¿cke èBirsmatt-Stegé (Varianten) Tiefbauamt Basel-Landschaft Ab 2025 

èKraftwerkbr¿ckeé: Anbindung  

Strassenverkehr an die A18 

Machbarkeitsstudie: Tiefbauamt Basel-Land-

schaft, Projektierung: noch zu definieren 

Ab 2024 

Zentrale Achse f¿r Fussgªnger und  

Velo ¿ber den èMetalli-Stegé 

Gemeinde Dornach Ab 2024 

Gewerbe und Industrie Weidenstrasse / 

Dornacherstrasse Aesch 

Gemeinde Aesch Ab 2024 

Birs-Auen Wydeneck Konzeptionelle und planerische Grundlagen 

(Nutzungsvorstellungen): Gemeinde Dornach 

Revitalisierung: Amt f¿r Umwelt Solothurn 

Ab 2024 

Birspark Aesch (-Dornach) Gemeinde Aesch Ab 2024 

Revitalisierung Gewªsserraum Birs 

(Konzeptarbeiten) 

Amt f¿r Umwelt Solothurn,  

Tiefbauamt Basel-Landschaft 

2025-2027 

Wiederverwendung alte Birsbr¿cken 

M¿nchenstein 

Tiefbauamt Basel-Landschaft 2024 

 

Tabelle 2 Massnahmenplanung Zukunft Birsraum, Quelle: zukunft-birsraum.ch 
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Abbildung 10: Syntheseplan der Testplanung, Quelle: zukunft-birsraum.ch, Download: 18.06.2024 

Mit dem Synthesebericht wird eine klare Empfehlung f¿r den Varianten-

entscheid zum Zubringer Dornach/Aesch an die A18 (Massnahme M2 

des Agglomerationsprogramms Basel, vgl. Kapitel 3.3.1) abgegeben. 

Demnach soll die Variante èS¿dé weiterverfolgt werden, die vom Auto-

bahnanschluss Aesch ¿ber die dortige Weidenstrasse und die neu zu er-

stellende èKraftwerkbr¿ckeé f¿hrt und an der s¿dºstlichen Ecke des Pe-

rimeters des Teilzonen- und Erschliessungsplans Metalli Wydeneck in die 

neue Industriestrasse m¿ndet. Sie streift den Perimeter an seinem s¿dli-

chen Rand. Die beiden Variaten èNordé und èMitteé wurden nach kriti-

scher Pr¿fung im Fach- und Delegiertengremium verworfen, da sie zu 

wenig zu einer Entlastung von Dornachbrugg beitragen, um die massiven 

Stºrungen des Flussraums zu rechtfertigen. 
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Abbildung 11: Visualisierung Variante èS¿dé mit èKraftwerkbr¿ckeé, Quelle: zukunft-

birsraum.ch, Download: 18.06.2024 
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3.4 Kommunale Ebene (Gemeinde Dornach) 

3.4.1 Bauzonen- und Gesamtplan rechtsg¿ltig 

Legende 

a) Bauzonen 
 

 

 

 

 

c) Schutzzonen 
 

 

d) ¦berlagernde Zonen und Gebiete 
 

 

f) Orientierender Inhalt 
 

 

 

  

  Abbildung 12.: Bauzonenplan rechtskrªftig mit Perimeter TZP, Ausschnitt Wydeneck 

Fr 

G 2 

G 2 

ºBA 3 

Fr G 2 

G 2 
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Der rechtsg¿ltige Bauzonenplan der Gemeinde Dornach wurde mit RRB 

Nr. 450 vom 28. Februar 2000 genehmigt. Das Gebiet Wydeneck ist der 

Industriezone und ein Teil der Gewerbezone 1 zugewiesen, entlang der 

Birs besteht eine Freihaltezone, Waldflªche sowie gesch¿tzte Uferbesto-

ckungen.  

3.4.2 Zonenreglement rechtsg¿ltig 

Das rechtsg¿ltige Zonenreglement mit  nderung wurde genehmigt am 

3.12.2013 mit RRB Nr. 2208. Zur Industrie- und Gewerbezone sind fol-

genden Bestimmungen festgehalten: 

Ä 14 Industriezone und Gewerbezone (In, G1, G2) 

Die Industrie- und Gewerbezonen dienen grundsªtzlich der Ansiedlung von 

Betrieben zur Schaffung von Arbeitsplªtzen. 

Es kann nur im Rahmen von Gestaltungsplªnen gebaut werden. F¿r beste-

hende Bauten und Anlagen gilt die Besitzstandsgarantie gemªss Ä 34b1s 

PBG. F¿r diese und f¿r kleinere Betriebe ohne wesentliche Auswirkungen 

auf Raumplanung und Umwelt kann der Gemeinderat auf die Gestaltungs-

planpflicht verzichten. 

Die Gestaltungsplªne haben insbesondere vor schªdlichen Einwirkungen 

zu sch¿tzen (~ 44 Abs. 1 PBG). Im Rahmen des Gestaltungsplanes ist ins-

besondere f¿r verkehrsintensive Betriebe und solche mit Verkaufs- und 

Ausstellungsflªchen ein spezieller Nachweis ¿ber ihre Auswirkungen auf 

die Raumordnung und den Umweltschutz zu erbringen. Massgeblich f¿r 

Art und Umfang der zulªssigen Nutzung ist u.a. das damit verbundene 

Verkehrsaufkommen. 

 

 G1 G2 In 

Gebªudehºhe max. 15.00 m 10.50 m 15.00 m 

Firsthºhe3 max. 18.00 m 13.5 m 18.00 m 

Gr¿nflªchenziffer mind. 10 % 10 % - 

Tabelle 3: Massvorschriften Zonenreglement 

Die Baubehºrde kann die Einfriedung, Randbepflanzung oder ¦berde-

ckung von Lager-, Umschlag- oder Abstellflªchen verlangen. Sie legt die 

Lage und Art der Bepflanzung im Baugesuchsverfahren im Detail fest. An-

stelle von 40 m2 Gr¿nflªche kann ersatzweise ein hochstªmmiger Baum 

verlangt werden. 

Die Gewerbezonen G1 unterliegt der Gestaltungsplanpflicht.  

Innerhalb der ehemaligen Quellwasserschutzzone der Mattenquelle, im 

Bereich Schutzzone S1 und S2, darf unterhalb des alten Birsbordes nicht 

 

3.  Gemessen ab OK Boden des Erdgeschosses. 

1 Zweck / Nutzung 

2 Massvorschriften 

3 Umgebung 

4 Besondere Bestimmungen 



 

 

Teilzonenplan und Teilerschliessungsplan Metalli Wydeneck  7. Aug. 2024 

Dornach  Kt. SO 

Raumplanungsbericht nach RPV Ar. 47  Version 6.0 

 27 

tiefer wie 290 M.¿.M. ausgehoben werden. Oberhalb des Birsbordes darf 

bis -3.00 m, ab gewachsenem Terrain, ausgehoben werden. (Siehe Anhang 

V zu diesem Reglement). 

- Gewerbezonen G1 und G2: ES III 

- Industriezone: ES IV. 

Das Anschlagen von Fremdreklamen und Plakaten kann die Bau-/Werk- 

u. Planungskommission bewilligen. 

Reklame f¿r vor¿bergehende Veranstaltungen richtet sich nach Ä 3.4 der 

kantonalen Richtlinien f¿r Reklamen. 

3.4.3 Erschliessungsplan rechtsg¿ltig 

F¿r das Areal Wydeneck wurden die f¿nf rechtsg¿ltigen Erschliessungs-

plªne 3, 4, 5, 5A und 6 mit RRB Nr. 450 vom 28. Februar 2000 erstellt. 

Durch das Areal verlaufen die Sammelstrasse èWeidenstrasseé sowie der 

Fussweg èWeidenstrasseé. 

Die rechtsg¿ltige Situation wird nachfolgend in einem Zusammenzug 

dieser f¿nf Erschliessungsplªne dargestellt: 

 

5 Empfindlichkeitsstufe 

6 Reklamen 
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  Abbildung 13.: Zusammenzug rechtsg¿ltige Erschliessungsplªne 3, 4, 5, 5A und 6 

3 

4 

5 

6 

5A 
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3.4.4 Rªumliches Teilleitbild Widen 

Das rªumliche Teilleitbild èWidené wurde am 28. September 2014 durch 

die Stimmbevºlkerung genehmigt und umfasst das gesamte Gebiet Wi-

den mit rund 270'000 m2. Inhalt der Genehmigung waren folgende Leit-

sªtze, die auch f¿r das Gebiet Wydeneck relevant sind: 

 Leitsatz Widenareal: Das Widen-Areal in Dornach soll innerhalb der 

nªchsten Jahre und Jahrzehnte etappenweise qualitªtsvoll und nach-

haltig umgenutzt, baulich umstrukturiert und zu einem neuen, leben-

digen, vielseitig durchmischten Zukunftsquartier mit einem Nebenei-

nander von Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Kultur entlang eines at-

traktiven Natur- und Erholungsgebiets an der ăBirsò entwickelt und f¿r 

die ¥ffentlichkeit geºffnet werden. 

 Leitsatz Nutzung und Bebauung: Im Widen-Areal wird ein verdich-

tetes, qualitªtsvolles und nachhaltiges Neben- bzw. ¦bereinander von 

hochwertiger Wohnnutzung, Gewerbe- und Dienstleistungsflªche so-

wie von speziellen Nutzungen (z. B. Gastronomie und Einkauf, Freizeit, 

Veranstaltungen, Bildung) angestrebt. Dabei ist darauf zu achten, dass 

sich die k¿nftigen Nutzungen in ihrer Art und ihrem Standort gegen-

seitig vertragen und auf den Aussenraum sowie die Erschliessung op-

timal abgestimmt sind. 

 Leitsatz Architektur & Stªdtebau: Unterschiedliche Typologien von 

qualitªtsvollen Wohn-, Arbeits- und Infrastrukturgebªuden sollen zu-

sammen mit den zu erhaltenden bestehenden Gebªuden ein stªdte-

baulich ¿berzeugendes, mit ansprechenden Aussenrªumen gestaltetes 

Quartier bilden. Die Neubauten haben sich dabei an der vorhandenen 

Geometrie zu orientieren und mit ihrer Massstªblichkeit die bestehen-

den oder bestehen bleibenden Strukturen zu integrieren. 

 Leitsatz Industrielle Vergangenheit: Zur Fºrderung der Identitªt 

und in Bezug zur industriellen Vergangenheit sind Bestrebungen zum 

Erhalt von Elementen und Strukturen aus der Vergangenheit notwen-

dig. 

 Leitsatz Zwischennutzungen: Zwischennutzungen (Initialprojekte) 

sollen auf dem gesamten Widen-Areal mºglich bleiben. 

 Leitsatz Verkehr: Die Entwicklung auf dem Widen-Areal bedingt eine 

etappierte und optimierte Erschliessung mit Fokus auf den Potentialen 

des ºffentlichen Verkehrs sowie den Langsamverkehr. Es soll ein Quar-

tier der kurzen Wege entstehen. Dabei sind nachhaltige Mobilitªtsfor-

men, welche eine Reduktion des motorisierten Verkehrs bewirken, zu 

fºrdern. Die Etappierung ber¿cksichtigt die bestehenden Infrastruktur-

anlagen bzw. hat mittel- bis langfristig ¿ber den Ausbau des ºV-An-

gebotes zu erfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass das mit der Ent-

wicklung verbundene Wachstum f¿r die kommunale, aber auch regio-

nale / kantonale Infrastruktur vertrªglich ist. Die Realisation einer S-
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Bahn-Haltestelle ăApfelseeò bzw. des Zubringers Dornach/Aesch an die 

H18 sind anzustreben. 

 Leitsatz Natur- und Landschaft: Entlang der Birs ist eine zusammen-

hªngende, vernetzte Gewªsser- und Auenlandschaft zu schaffen. Die 

Flªche ist als naturnaher, ºkologisch wertvoller Naturraum aufzuwer-

ten, zu sch¿tzen und der ¥ffentlichkeit begrenzt zugªnglich zu machen 

(Fuss-, Wander- und Radwege). Mit punktuell gestalteten Zugªngen 

wird dem Areal eine starke Prªsenz am Birsufer verschafft sowie die 

Verbindung von Natur und Siedlung f¿r Dornach und die Region si-

chergestellt. 

 Leitsatz Naturgefahren, Altlasten, Immissionen: Die Entwicklung 

im Widen-Areal hat unter Ber¿cksichtigung aller Umweltbereiche zu 

erfolgen. Insbesondere das Risiko von Naturgefahren ist zu mindern, 

die Altlasten sind zu sanieren und den Immissionen durch Industrie 

und Gewerbe ist Rechnung zu tragen. Angestrebt werden Nutzungen, 

welche sich durch Energie- und Ressourceneffizienz sowie umweltscho-

nende Bauweisen bzw. Produkte und Dienstleistungen auszeichnen. 

 Leitsatz Verfahrensbegleitung & Qualitªtssicherung: Mit Blick auf 

die etappenweise Umnutzung des Areals ist die kontinuierliche Quali-

tªtssicherung eine wichtige Voraussetzung f¿r das Gelingen der aufge-

zeigten Entwicklung. Diese kann durch qualitªtssichernde Verfahren 

gewªhrleistet werden (Gestaltungsplªne, Wettbewerbe, Studienauf-

trªge, etc.). Aufgrund der Grºsse des Areals behªlt sich der Gemeinde-

rat vor, qualitªtssichernde Verfahren einzufordern sowie ein Bera-

tungs-gremium einzuberufen. Dieses Beratungsgremium muss unab-

hªngig sowie dauerhaft agieren und aus verschiedenen Fachpersonen 

zusammengesetzt sein (VertreterInnen aus der Gemeinde, Wirtschaft, 

aus dem Umwelt- und Naturschutz, Stªdtebau und Architektur etc.). 

 Leitsatz Finanzplanung: Die finanziellen Auswirkungen der kurz- bis 

langfristigen Entwicklung im Widen-Areal sind im Finanzplan der Ein-

wohnergemeinde aufzuzeigen und zu ber¿cksichtigen. Es wird ein Aus-

gleich der Planungsvorteile (Mehrwertabschºpfung) zu Gunsten der 

Gemeinde Dornach angestrebt (im Rahmen der Zonenplanung ver-

bindlich zu definieren). 

3.4.5 Rªumliches Leitbild Dornach 2040 

Das Rªumliche Leitbild aus dem Jahr 2017 wurde von Planungsteam BSB 

+ Partner und SCHNEIDER Raumentwicklung und Stªdtebau erarbeitet. 

Die behºrdenverbindlichen Inhalte des Teilleitbildes Widen aus dem Jahr 

2014 sind Bestandteil des rªumlichen Leitbildes Dornach 2040. Es wurden 

keine zusªtzlichen Inhalte zum Areal erstellt, da die Planung bereits weit 

fortgeschritten war. 
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4. Planungsvorhaben 

4.1 Vorstudie und Testplanung 

In der Testplanung wurde ein neues, prªgnantes Zielbild, das dem Areal 

eine unverkennbare neue Identitªt verleiht, erarbeitet. Dieses st¿tzt sich 

auf das bestehende Teilleitbild èWidené, die rªumlichen und funktionalen 

Potenziale sowie auf die bereits bestehenden Qualitªten und Stªrken. 

 
Legende 

 

 

  

  Abbildung 14.: Skizze Synthesebericht Testplanung 

Synthesebericht 

 



 

 

Teilzonenplan und Teilerschliessungsplan Metalli Wydeneck  7. Aug. 2024 

Dornach  Kt. SO 

Raumplanungsbericht nach RPV Ar. 47  Version 6.0 

 32 

Im Rahmen der privaten Testplanung standen in der ersten Entwurfs-

phase das Gesamtkonzept sowie der Entwurf einer rªumlichen Strategie 

im Zentrum. Folgende Aufgabenstellungen wurden bearbeitet: 

 Entwerfen von zukunftsfªhigen Zielbildern f¿r das Areal, 

 Aufzeigen, welche maximale Bebauungsdichte mºglich ist (Minimum 

130'000 m2 oberirdische Geschossflªchen und ein Wohnanteil von 

min 70%), 

 Innovative Ideen f¿r das zukunftsgerichtete Quartier, 

 Vorschlªge f¿r die ersten Realisierungsetappen und Pioniernutzun-

gen. 

In der zweiten Entwurfsphase wurden von den verschiedenen Teams aus-

gewªhlte Teilgebiete oder Themen vertieft.  

Aus den Diskussionen mit den Planungsteams wurden Erkenntnisse zu 

folgenden Hauptthemengebieten herausgebildet, welche Grundlage f¿r 

den Masterplan waren: 

 Birsraum 

 Quartierstruktur 

 Identitªt 

 Bebauungsstruktur 

 Langfristige Nutzungen sowie Zwischennutzungen 

 Etappierungsstrategien 

 Fussgªnger/Velo 

 ¥ffentlicher Verkehr 

 Erschliessung MIV 

 Anschluss A18 (neue Birsquerung) 

4.2 Masterplan Metalli Wideneck 

Auf Basis der Testplanung wurde der behºrdenverbindliche Masterplan 

erarbeitet. Der Gemeinderat Dornach hat den Masterplan am 02. Oktober 

2018 genehmigt; im Anschluss an die Erarbeitung wurde der Masterplan 

Anfang 2019 im Rahmen der Vernehmlassung den  mtern der Kantone 

Solothurn und Basel-Landschaft sowie den Nachbargemeinden, der Birs-

stadt sowie der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (UVEK) der 

Gemeinde Dornach zur Stellungnahme unterbreitet. Die dabei entstan-

denen Diskussionspunkte wurden aufgenommen und sind in die vorlie-

gende Teilªnderung eingeflossen. 

Entwurfsphasen 

Erkenntnisse 

Allgemein 
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Der Masterplan ist ein bei grossen Arealentwicklungen hªufig angewen-

detes Instrument, um die stªdtebauliche Entwicklung anhand festgeleg-

ter Leitlinien zu lenken. F¿r die vorliegende Teilªnderung der Nutzungs-

planung bildet der Masterplan zusammen mit dem rªumlichen Leitbild 

der Gemeinde Dornach (vgl. Kapitel 3.4.5 dieses Berichts) die Grundlage 

der Gebietsentwicklung. 

Der Masterplan ist kein offizielles Planungsinstrument gemªss der kan-

tonalen Gesetzgebung und hat keine grundeigent¿merverbindliche Wir-

kung. Die grundeigent¿merverbindliche Wirkung tritt erst in der Nut-

zungsplanung auf.  

Im Masterplan wird das Gebiet analysiert und die Geschichte des Gebie-

tes dargelegt. Zudem wird beschrieben, dass die Agglomeration um Ba-

sel-Stadt eine Transformation durchlªuft, welche viele ehemalige Indust-

rieareale umnutzt und zu Wohnungen und Arbeitsnutzungen macht. In 

der unmittelbaren Umgebung wurden mehrere Gebiete bereits umge-

staltet und bewilligt. 

Im Masterplan wird der Fokus auf die nachfolgenden Themen gelenkt: 

 Stªdtebauliches Gesamtkonzept, 

 der Birsuferpark, 

 die Verzahnung von Siedlungsraum und Birsuferpark, die sogenann-

ten Birsfinger, 

 die Strassen- und Erschliessungsrªume inkl. Medienerschliessung, 

 die Bebauungstypologien und Adressbildung, 

 die erhaltenswerten Gebªude und Strukturen 

 Absichten zu Energie- und Nachhaltigkeitsstandards 

 die Nutzungsverteilung, 

 die Mobilitªt und der Verkehr, 

 die Etappierung der Entwicklung. 

Die Themen werden an dieser Stelle nicht nªher erlªutert. Stattdessen 

wird auf das Originaldokument des Masterplans verwiesen. 

F¿r die Teilzonen- und Erschliessungsplanung relevante Themen, die in 

den Zonenvorschriften zum Teilzonen- und Erschliessungsplan aufgegrif-

fen werden, sind im entsprechenden Kapitel 6 erlªutert. 

 

Wichtige Grundlagen 

Masterplan 
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Abbildung 15: Ausz¿ge Masterplan Metalli Wideneck, Konzepte Bebauung (links) und Freiraum (rechts) 

4.3 Richtprojekt èMetalli Wydeneck, Dornaché 

Das Richtprojekt èMetalli Wydeneck, Dornaché, urspr¿nglich als Teil des 

Masterplans erarbeitet, wurde wªhrend des mehrjªhrigen Prozesses der 

Teilzonen- und Erschliessungsplanung laufend weiterentwickelt und den 

neuen Gegebenheiten, Anforderungen sowie Beschl¿ssen von Ortspla-

nungskommission und Gemeinderat angepasst. 

Das nun vorliegende Richtprojekt vom 17. Juni 2024 der Br¿hlmann Loet-

scher Architektur + Stadtplanung GmbH (urspr¿nglich erarbeitet in Zu-

sammenarbeit mit Feddersen & Klostermann (heute Atelier 231), Studio 

Vulkan und Weiteren) ist f¿r die k¿nftigen Planungen und Baugesuchs-

verfahren wegleitend. 
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Abbildung 16: Ausschnitt Richtprojekt èMetalli Wydeneck, Dornaché vom 17. Juni 2024 

4.4 Gesamtmobilitªtskonzept sowie Betriebs- und Gestaltungs-

konzept Industriestrasse 

Diverse Mobilitªts- und Erschliessungsthemen sind in einem Gesamtmo-

bilitªtskonzept vertieft worden. Dieses bildet insbesondere die Grund-

lage f¿r die weitere Planung und Projektierung der drei Gebiete A, B und 

C. 

F¿r die genaue Ausgestaltung der neu zu erstellenden Industriestrasse 

sowie f¿r den Verkehrsbetrieb auf dieser wurde ein separates Betriebs- 

und Gestaltungskonzept (BGK) erarbeitet. Die Industriestrasse liegt aller-

dings nicht im Perimeter des Teilzonen- und Erschliessungsplans Metalli 

Wydeneck, sondern wird ¿ber die Erschliessungsplanung der Gemeinde 

Dornach geplant und realisiert. Der Perimeter des Teilzonen- und Er-

schliessungsplans ist auf die Strassenbegrenzungen gemªss BGK Indust-

riestrasse abgestimmt. 

4.5 Etappierung 

Es ist davon auszugehen, dass die bauliche Entwicklung des Areals ca. 

zwei Jahrzehnte beanspruchen wird. Die Langfristigkeit des Vorhabens 

ermºglicht eine schrittweise Transformation, die auf verªnderte Rahmen-

bedingungen reagieren muss. Das etappierte Vorgehen ermºglicht ein 

Wachstum in vertrªglichen Einheiten. Es wird grundsªtzlich von drei Ent-

wicklungsgebieten ausgegangen. In einem ersten Schritt soll im S¿den 
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des Gebietes das Baugebiet èWohnen am Ramstelbaché realisiert wer-

den. Zeitgleich soll auch die neue S-Bahn-Haltestelle in Betrieb gehen 

(vgl. Kapitel 3.3.1 dieses Berichts). Anschliessend werden die bereits er-

schlossenen Baufelder im Gebiet èIndustriehºfeé umgesetzt. Schlussend-

lich wird das Gebiet èBirsclusteré realisiert. 

Die Reihenfolge der Etappen steht in Abhªngigkeit zur Realisierung der 

projektzugehºrigen (Erschliessungs-)Vorhaben (z.B. Realisierung Metal-

listrasse, Renaturierung Ramstelbach) sowie zu Vorhaben von Dritten (z.B. 

Realisierung Industriestrasse, neue Birsquerung, Velovorzugsroute, Er-

schliessung Bus, S-Bahn-Haltestelle èDornach Apfelseeé, Quartierverbin-

dung Bahnlinie, Birsuferpark). Insbesondere die Realisierung der Indust-

riestrasse, die Buserschliessung sowie die Renaturierung des Ramstel-

bachs sind Voraussetzungen f¿r die Realisierung der ersten Etappe im 

Gebiet èWohnen am Ramstelbaché. 
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5. Abstimmung mit anderen laufenden Planungen 

5.1 Laufende Ortsplanungsrevision 

Die Ortsplanungsrevision der Gemeinde Dornach befindet sich derzeit in 

Bearbeitung durch das Planungsb¿ro BSB + Partner Ingenieure und Pla-

ner AG. Die vorliegende Planung des Gebiets Metalli Wydeneck wird so-

wohl inhaltlich auch als terminlich auf die Ortsplanungsrevision abge-

stimmt. 

Spezifische Themen, welche ¿bergreifend behandelt werden, sind die  

Birsparkzone und die Raumsicherung f¿r die neue Birsquerung. 

Das Reglement mit den Zonenvorschriften zum Teilzonen- und Erschlies-

sungsplan Metalli Wydeneck ¿bernimmt den Aufbau aus dem Zonenreg-

lement, das im Rahmen der Ortsplanungsrevision der Gemeinde Dornach 

erarbeitet wird. Die Reglemente werden nicht zusammengef¿hrt, son-

dern als eigenstªndige Reglemente aufgelegt und beschlossen. 

Hinweis: Treten der Teilzonen- und Erschliessungsplan Metalli Wydeneck 

vor der Ortsplanungsrevision in Kraft, werden die f¿r das Areal Metalli Wy-

deneck relevanten Bestimmungen aus dem Entwurf des Zonenreglements 

der Gemeinde Dornach im Sinne von ¦bergangsbestimmungen in die Zo-

nenvorschriften aufgenommen. Sie sind im Reglement grau hinterlegt. Tritt 

die Ortsplanungsrevision allerdings vor dem Teilzonen- und Erschlies-

sungsplan Metalli Wydeneck in Kraft, werden diese Bestimmungen ledig-

lich noch orientierenden Charakter aufweisen. 

5.2 Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) und genereller 

Entwªsserungsplan (GEP) 

Der generelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der generelle Entwªs-

serungsplan (GEP) werden aktuell durch Holinger AG, Liestal, erarbeitet 

und liegen im Entwurf vor. Die Teilzonen- und Teilerschliessungsplanung 

ist sowohl mit der Wasserversorgungs- als auch mit der Entwªsserungs-

planung abgestimmt. Die im Planungsvorhaben vorgesehene Etappie-

rung von S¿d nach Nord wird im GWP und im GEP ber¿cksichtigt. Ein 

Konzept zur Infrastruktur wird mºglichst bald erstellt und in einem sepa-

raten Infrastrukturvertrag geklªrt. 
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Abbildung 17: ¦bersicht Wasserversorgung (links) und Entwªsserungsnetz (rechts) gemªss Ver- und Entsorgungskonzept Wydeneck 

Dornach vom 15.12.2022, Quelle: Holinger AG, Liestal. 

 



 

 

Teilzonenplan und Teilerschliessungsplan Metalli Wydeneck  7. Aug. 2024 

Dornach  Kt. SO 

Raumplanungsbericht nach RPV Ar. 47  Version 6.0 

 39 

6. Teilzonenplan und Teilerschliessungsplan 

Nachfolgend werden die relevanten Festlegungen im Teilzonen- und Er-

schliessungsplan sowie in den Zonenvorschriften erlªutert. Die Festle-

gungen dienen im Wesentlichen der Sicherung des Richtprojekts und 

dessen besonderen Qualitªten. 

Hinweis zu den Zonenvorschriften: Die grau hinterlegten Paragrafen und 

Absªtze stammen aus dem Zonenreglement der laufenden Ortsplanungs-

revision der Einwohnergemeinde Dornach. Sie gelten bis zur Genehmigung 

des neuen Zonen- und Baureglements im Sinne einer ¦bergangsregelung. 

6.1 Teilzonenplan inkl. dazugehºrigen Zonenvorschriften 

6.1.1 Bauzonen und eingeschrªnkte Bauzonen 

Im rechtsg¿ltigen Bauzonenplan ist das Gebiet innerhalb des Perimeters 

grºsstenteils Industrie- und Gewerbezonen zugeteilt. Ein kleinerer Be-

reich im nordwestlichen Teil des Perimeters ist der Freihaltezone zuge-

teilt, wªhrend die Bereiche der rechtskrªftigen Hecken und Uferbesto-

ckungen keiner Grundnutzungszone zugeteilt sind, da die Hecken im 

Plan flªchig dargestellt sind. 

Die Grundnutzung wird innerhalb des Perimeters komplett ersetzt. Basie-

rend auf dem Masterplan und dem Richtprojekt entsteht eine komplett 

neue Zonierung, die die freizuhaltenden Bereiche (eingeschrªnkte 

Bauzonen) sowie die zu ¿berbauenden Bereiche (Bauzonen) voneinander 

trennt. Der grºsste Teil des Areals sind nun als èZentrumszone Metalli 

Wydeneck S¿dé und èBirsparkzoneé zoniert. Entlang der Birs (im Bereich 

des Gewªsserraums und der bestehenden Hecken aus dem rechtsg¿lti-

gen Bauzonen- und Gesamtplan) sowie grossflªchiger im Bereich des 

Ramstelbachs wird eine Uferschutzzone festgelegt. 

Im nºrdlichen Bereich des Perimeters, aufgrund der in Kapitel 2.2 er-

wªhnten, vom Gemeinderat beschlossenen Perimeter-Erweiterung Teil 

der vorliegenden Planung, werden je drei Parzellen der èZentrumszone 

Metalli Wydeneck Nordé sowie der èGewerbezone mit Gestaltungsplan-

pflichté zugeteilt. 

Insgesamt wird der Anteil an Bauzonen zugunsten von eingeschrªnkten 

Bauzonen deutlich reduziert, wodurch neue Gr¿nflªchen von betrªchtli-

chem Ausmass geschaffen werden. 
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Symbole im Teilzonenplan:      

Paragrafen in den Zonenvorschriften: ÄÄ 25.1 bis 25.5 sowie 56 

In der Zentrumszone Metalli Wydeneck S¿d sind ºffentliche Bauten, Ge-

schªfts-, Wohnbauten und Bauten f¿r nicht stºrende oder mªssig stº-

rende Industrie-, Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe 

(inkl. Forschung, Verwaltung, Kulturbetriebe, Verkaufsflªchen, Gastrono-

mie und Hotellerie und dergleichen) zulªssig, wªhrend g¿ter- und publi-

kumsintensive Anlagen gemªss kantonalem Richtplan ausgeschlossen 

sind. 

Die Zentrumszone èZentrumszone Metalli Wydenecké wird wiederum in 

die Teilgebiete A, B, und C unterteilt. 

In den Paragrafen 25.1 bis 25.5 werden detailliert die Ziele und die Vor-

schriften f¿r die Zone sowie teilweise f¿r die einzelnen Teilgebiete fest-

gehalten. Diese ergeben sich weitgehend aus dem Masterplan, dem 

Richtprojekt und dem Gesamtmobilitªtskonzept. Die einzelnen Paragra-

fen behandeln folgende Themen: 

 Ä 25.1 Allgemeiner Teil: Stellung des Masterplans, des rªumlichen 

Leitbildes der Gemeinde Dornach und des rªumlichen Teilleitbildes 

èWidené sowie des Richtprojekts, Ziele der Umnutzung des Areals 

analog Masterplan. 

 Ä 25.2 Besitzstand und Zwischennutzungen: Gemªss PBG Ä 34ter ha-

ben alle nicht zonenkonforme Bauten, Anlagen und Nutzungen Be-

sitzstandgarantie. Das heisst, dass sie erneuert und teilweise geªn-

dert werden d¿rfen, sofern keine ¿berwiegenden Interessen entge-

genstehen, insbesondere die Immissionen auf die Nachbarschaft 

nicht zunehmen.  

Zwischennutzungen sind im Gebiet Metalli Wydeneck erw¿nscht und 

zulªssig. Sie werden absichtlich ¿ber eine lange Dauer zugelassen, da 

die Dauer der Entwicklung des Areals heute nicht abschliessend be-

kannt ist. Wichtig ist jedoch, dass die Zwischennutzungen die perma-

nenten Nutzungen nicht konkurrenzieren. 

 Ä 25.3 Nutzung und Gestaltung: Regelung der Nutzweise, Nutzungs-

durchmischung, Erdgeschossnutzungen (in Abhªngigkeit zur jeweili-

gen Lage der Gebªude), Nutzungsmasse, Gestaltung, Freirªume, 

Grenz- und Gebªudeabstªnde. Als Grundlage f¿r die Vorschriften 

dienen der Masterplan und das Richtprojekt.  

Um eine gute Nutzungsdurchmischung zu erreichen, wird ein mini-

maler Gewerbeanteil von 30 % (gemessen an den Geschossflªchen) 

vorgeschrieben, wobei die Anteile in den einzelnen Gebieten A, B und 

C davon abweichen d¿rfen. Sollte sich zeigen, dass sich gewerbliche 

Nutzungen nicht im erwarteten Ausmass ansiedeln lassen, kann der 

Gemeinderat fr¿hestens 2040 eine Erhºhung des Wohnanteils zulas-

sen.  

Zentrumszone Metalli Wydeneck S¿d, 

ES III mit den Teilgebieten A, B, und C  



 

 

Teilzonenplan und Teilerschliessungsplan Metalli Wydeneck  7. Aug. 2024 

Dornach  Kt. SO 

Raumplanungsbericht nach RPV Ar. 47  Version 6.0 

 41 

Pro Teilgebiet wird eine maximale oberirdische Geschossflªche aus-

gewiesen. Auf eine minimale Geschossflªche wird verzichtet, da aus-

reichend Anreize f¿r eine dichte Bebauung bestehen. Wegen der aus 

dem Masterplan ¿bernommenen, prªzis berechneten maximalen 

oberirdischen Geschossflªche wird auf das Festlegen einer Geschoss-

flªchenziffer verzichtet. Wenn es der mittlere Grundwasserspiegel 

(MGW) nicht erlaubt, unterirdisch Tiefgaragen anzulegen, d¿rfen 

diese Parkierungsanlagen als Vollgeschoss ¿ber dem massgebenden 

Terrain errichtet werden.  

Hinsichtlich Gestaltung und Freirªumen stehen die Qualitªt sowie die 

Ber¿cksichtigung der industriellen Vergangenheit im Vordergrund, 

was in vielfªltigen und rªumlich differenzierten Bestimmungen fest-

gehalten ist. Auf die Festlegung einer Gr¿nflªchenziffer kann auf-

grund detaillierter qualitativer Vorgaben und dem massgebenden 

Richtprojekt verzichtet werden.  

Die Qualitªtssicherung ist durch den Beizug des Gestaltungsbeirates 

zu gewªhrleisten. 

 Ä 25.4 Mobilitªt: Anforderungen in Bezug auf die Mobilitªtsthemen, 

unterteilt auf die verschiedenen Verkehrsarten Fussverkehr, Velover-

kehr, ºffentlicher Verkehr und motorisierter Individualverkehr inkl. 

Parkfeldangebot oberirdisch/unterirdisch, Ausr¿stung Ladestationen 

und Feuerwehrzufahrten.  

F¿r die Berechnung des Parkfeldangebotes werden je nach Nutzung 

und Gebiet verschiedene Reduktionsfaktoren angewandt. Die Anord-

nung der Parkfelder oberirdisch oder unterirdisch ist abhªngig von 

den Nutzungen, denen sie dienen.  

Weiter wird in diesem Paragrafen geregelt, wann ein ergªnzendes 

Mobilitªtskonzept erarbeitet werden muss, und dessen Mindestin-

halt wird spezifiziert. Bezugnehmend auf das Mobilitªtskonzept wer-

den ein Monitoring und ein Controlling der Verkehrssituation im 

Areal vorgeschrieben. 

 Ä 25.5 Umwelt: Regelung bez¿glich massgebenden Nachhaltigkeits-

labels (Minergie- oder SNBS-Areal), Nutzung der Dªcher f¿r Solar- 

und PV-Anlagen, Hitzeminderung sowie Lªrmschutz. 

Massvorschriften, welche nicht in Ä 25.3 festgehalten sind, sind in Ä 56 

geregelt. 

In der Zentrumzone Metalli Wydeneck S¿d gilt anstelle von Ä 5 Abs. 4 des 

kommunalen Zonenreglements Ä 25.5 Abs. 1 (arealspezifische Vorschrif-

ten zu Energie und Nachhaltigkeit) sowie anstelle von Ä 10 des kommu-

nalen Zonenreglements (mit Ausnahme von Abs. 8) Ä 25.3 Abs. 5 (areal-

spezifische Vorschriften zur Dachgestaltung). 
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Symbol im Teilzonenplan:   

Paragrafen in den Zonenvorschriften: ÄÄ 26 und 56 

Die Zentrumszone Metalli Wydeneck Nord schliesst an die Zentrumszone 

Metalli Wydeneck S¿d an und stellt die Anbindung des neuen Quartiers 

an die gewachsene Struktur im Norden sicher. Die zulªssigen Nutzungen 

sind identisch mit denjenigen der Zentrumszone Metalli Wydeneck S¿d. 

Die Vorschriften bez¿glich Gestaltung sind jedoch allgemeiner gehalten 

als in der Zentrumszone Metalli Wydeneck S¿d. F¿r die Zentrumszone 

Metalli Wydeneck Nord gilt die Gestaltungsplanpflicht. Die Massvor-

schriften sind in Ä 56 geregelt. 

Die Inhalte der Vorschriften dieser Zone sind in Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde Dornach und mit dem Ortsplanungsb¿ro BSB + Partner Inge-

nieure und Planer AG erarbeitet worden. 

 

Symbol im Teilzonenplan:   

Paragrafen in den Zonenvorschriften: ÄÄ 27 und 56 

Die Bestimmungen zur Gewerbezone stammen aus dem Zonenregle-

ment der Gemeinde Dornach und gelten auch f¿r denjenigen Bereich der 

Gewerbezone, welcher innerhalb des Teilzonen- und Erschliessungsplans 

Metalli Wydeneck liegen. 

 

Symbol im Teilzonenplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 33 

Die Bestimmungen zur Birsparkzone stammen aus dem Zonenreglement 

der Gemeinde Dornach und gelten auch f¿r denjenigen Bereich der Bir-

sparkzone, welcher innerhalb des Teilzonen- und Erschliessungsplans 

Metalli Wydeneck liegen. 

F¿r diesen Bereich wird jedoch ein zusªtzlicher Absatz aufgenommen, 

wonach die Birsparkzone in diesem Bereich ein Gemeinschaftsraum f¿r 

die Bevºlkerung und als offener Parkraum und bei Bedarf mit eingestreu-

tem Spiel-, Sport- und Erholungsangebot gestaltet ist. Sie stellt die rªum-

liche Verzahnung des Birsraums mit dem Quartier mittels Landschaftsfin-

gern (èBirsfingeré) sicher und ist grundsªtzlich ºffentlich zugªnglich. 

 

Symbol im Teilzonenplan:   

Paragrafen in den Zonenvorschriften: Ä 35 

In der Uferschutzzone liegt unter anderem der heute eingedolte Ram-

stelbach, f¿r dessen Offenlegung der entsprechende Raumbedarf gesi-

Zentrumszone Metalli Wydeneck Nord, 

ES III 

Gewerbezone mit Gestaltungsplanpflicht, 

ES III 

Birsparkzone, ES III 

Uferschutzzone innerhalb Bauzone, ES III 
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chert wird. Die genaue Lage des offengelegten Bachs innerhalb der Ufer-

schutzzone wird in spªteren Planungsverlauf bzw. aufgrund des konkre-

ten Bauprojektes definiert. 

Es ist mºglich, dass die neue Birsquerung im Bereich der Uferschutzzone 

zu liegen kommt (vgl. u.a. Kapitel 3.3.4). Es ist deshalb sicherzustellen, 

dass die Strasse entweder ebenerdig oder in der Hºhe durch dieses Ge-

biet f¿hren kann und nicht aufgrund der Zonenvorschriften (insbeson-

dere Gewªsserraum) verunmºglicht wird. 

Die Bestimmungen zur Uferschutzzone stammen aus dem Zonenregle-

ment der Gemeinde Dornach und gelten auch f¿r denjenigen Bereich der 

Uferschutzzone, welcher innerhalb des Teilzonen- und Erschliessungs-

plans Metalli Wydeneck liegen. 

6.1.2 ¦berlagerungen 

Symbol im Teilzonenplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 5 (und Ä 60 Abs. 3) 

Die Zentrumszone Metalli Wydeneck Nord ist mit einer Gestaltungsplan-

pflicht belegt. Im Gegenzug werden die bestehenden Gestaltungsplªne 

Areal Widen èIndustrieé (RRB Nr. 2004/1974 vom 27.09.2004) sowie Areal 

Widen (RRB Nr. 3586 vom 02.11.1993) aufgehoben (Ä 60 Abs. 3). 

Die Bestimmungen zu den Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht stammen 

aus dem Zonenreglement der Gemeinde Dornach und gelten auch f¿r 

diejenigen Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht, welche innerhalb des Teil-

zonen- und Erschliessungsplans Metalli Wydeneck liegen. 

 

Symbol im Teilzonenplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 5 Abs. 2a 

Auf dem zuk¿nftig zu transformierenden Areal der Metallwerke ist die 

Qualitªt durch das wegleitende Richtprojekt grundsªtzlich sichergestellt. 

F¿r diverse Areale, auf denen hºhere Bauten geplant sind, sind deshalb 

lediglich bedingte Gestaltungsplanpflichten festgelegt. Die Gestaltungs-

planpflicht entfªllt, wenn in einem Gebiet kein Gebªude mit mehr als 7 

Geschossen oder mehr als 20 m Hºhe geplant ist. 

 

Symbol im Teilzonenplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 43a 

Der Birsuferpark ermºglicht die Renaturierung der Birs und ist mit stand-

ortheimischen Pflanzen, insbesondere auch Grossbªumen naturnah im 

Gebiet mit Gestaltungsplanpflicht 

Bedingte Gestaltungsplanpflicht 

Birsuferpark 
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Sinne einer Auenlandschaft zu gestalten. Die begehbaren Teile des Birs-

parks dienen der Aneignung durch verschiedene Nutzergruppen und der 

Identifikation mit dem Gebiet. 

Dar¿ber hinaus wird der Raum f¿r Hochwasserschutzmassnahmen gesi-

chert. 

 

Symbol im Teilzonenplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 40.1 Abs. 5 

Die ¦berlagerung èGestaltung Metallistrasseé dient der adªquaten Ge-

staltung des ºffentlichen Raums. Sie ist die Hauptader des Quartiers, ent-

lang der Metallistrasse sollen daher mºglichst viele ºffentlich zugªngli-

che Nutzungen sein (Lªden, Ateliers etc.). Entsprechende Gestaltungsvor-

schriften werden im dazugehºrigen Absatz festgelegt. 

 

Symbol im Teilzonenplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 40.1 Abs. 3 

Die ¦berlagerung èDrehscheibenplatzé dient der Schaffung eines iden-

titªtsstiftenden Zentrums, das insbesondere durch die historischen Bau-

ten am Drehscheibenplatz geprªgt wird. Im Erdgeschoss der angrenzen-

den Gebªude ist die Ansiedelung von ºffentlichen und publikumsorien-

tierten Nutzungen zu favorisieren. Der Drehscheibenplatz ist grundsªtz-

lich dem Fuss- und Veloverkehr vorbehalten. Der zugehºrige Absatz ge-

wªhrleistet eine hohe stªdtebauliche Qualitªt des Platzes. 

 

Symbol im Teilzonenplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 40.1 Abs. 2 

Die ¦berlagerung èMetalliplatzé sichert den Metalliplatz, der zusammen 

mit dem Drehscheibenplatz das Zentrum des Quartiers Wydeneck bildet. 

Mit der Realisierung der S-Bahn-Haltestelle èDornach Apfelseeé wird der 

Metalliplatz dar¿ber hinaus zum zentralen Eingangstor ins Quartier, was 

in der Gestaltung zu ber¿cksichtigen ist: Die ºffentlich zugªnglichen 

Plªtze und die angrenzenden, prªgenden und identitªtsstiftenden Bau-

ten mit rªumlichem Bezug sollen aufeinander abgestimmt werden.  

Die Vorschriften zum Metalliplatz dienen der Abstimmung der beiden 

Plªtze. Weiter wird der Raumbedarf f¿r die Quartierverbindung zum Ap-

felseequartier gesichert und eine allfªllige Wartemºglichkeit f¿r den Bus 

sichergestellt. Hier ist ein geeigneter Ort f¿r ºffentliche, ºffentlichen 

Zwecken dienende, halbºffentliche und publikumsorientierte Nutzun-

gen, welche hier anzusiedeln sind. 

 

Gestaltung Metallistrasse 

Drehscheibenplatz 

Metalliplatz 
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Symbol im Teilzonenplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 40.1 Abs. 7 

Die ¦berlagerung èGleisachseé hªlt das bezeichnete Gebiet frei von einer 

Bebauung, damit entlang dieser Achse ein untergeordneter, informeller 

Fussweg realisiert werden kann (siehe Kapitel 6.2). 

 

Symbol im Teilzonenplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 53 

Die Bestimmungen zu den erhaltenswerten Bauten stammen aus dem 

Zonenreglement der Gemeinde Dornach und gelten auch f¿r diejenigen 

erhaltenswerten Bauten, welche innerhalb des Teilzonen- und Erschlies-

sungsplans Metalli Wydeneck liegen. 

Die erhaltenswerten Gebªude wurden im Masterplanverfahren gemein-

sam mit der kantonalen Denkmalpflege unter dem Aspekt der Schutz-

w¿rdigkeit, der stªdtebaulichen Bedeutung und der Bedeutung f¿r das 

k¿nftige Quartier bestimmt. 

 

Gleisachse 

Erhaltenswerte Bauten 
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Legende 

   

 

 

  

  Abbildung 18.: Teilzonenplan Metalli Wydeneck 
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6.2 Teilerschliessungsplan inkl. dazugehºrigen Zonenvorschrif-

ten 

Erreichbarkeit und Erschliessung des neuen Quartiers Metalli Wydeneck 

sollen durch Schl¿sselprojekte f¿r sªmtliche Verkehrsarten massgeblich 

verbessert werden. (vgl. Kapitel 3.3.1). Zuk¿nftig wird ein grosser Teil der 

Mobilitªtsbed¿rfnisse mit dem ¥V, dem Velo oder zu Fuss zu erf¿llen 

sein. 

Der Masterplan, das Gesamtmobilitªtskonzept sowie das èRichtprojekt 

Metalli Wydeneck, Dornaché vom 17. Juni 2024 machen unter Ber¿ck-

sichtigung dieser vorz¿glichen Ausgangslage Vorschlªge f¿r die k¿nftige 

quartierinterne Erschliessung des Areals sowie die Gestaltung des Stras-

senraums (siehe Masterplan Metalli Wideneck S.18ff): Die Industrie-

strasse fungiert als ¿bergeordnete Strassenverbindung mit Baumbestand 

und Besucherparkplªtzen. Die verkehrsberuhigte Metallistrasse dient der 

Feinerschliessung des Quartiers. Der Gleisweg durchquert als informelle 

Fuss- und Veloverbindung das Areal und verbindet so die unterschiedli-

chen Abschnitte. Dieses Erschliessungskonzept wird im Teilerschlies-

sungsplan grundeigent¿merverbindlich umgesetzt, wobei die Industrie-

strasse selbst ausserhalb des Planungsperimeters liegt und im Rahmen 

der Erschliessungsplanung der Gemeinde Dornach geplant wird. Demge-

gen¿ber liegen die Vorbereiche der Industriestrasse innerhalb des Peri-

meters in der Zentrumszone Metalli Wydeneck S¿d. Die Zonenvorschrif-

ten machen daher Aussagen zur Gestaltung dieser Vorbereiche. 

Anlªsslich der Erarbeitung des Masterplans wurde zudem ein Mobilitªts-

konzept erarbeitet, mit dem Ziel, ein f¿r das Areal und die angrenzenden 

Quartiere vertrªgliches Mass an Individualverkehr zu definieren (siehe 

Masterplan Metalli Wideneck S.34ff). Das Mobilitªtskonzept aus dem 

Masterplan wurde im Rahmen des Gesamtmobilitªtskonzepts stªndig 

weiterentwickelt und vertieft. Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Er-

reichung dieses Ziels wurden in der vorliegenden Planung ber¿cksichtigt.  

Mit den allgemeinen Vorschriften zu den Verkehrszonen sollen sich die 

Erschliessungs- und Aufenthaltsflªchen dieser Zonen in das gestalteri-

sche Gesamtkonzept einf¿gen. 

 

Symbol im Teilerschliessungsplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 40.1 Abs. 5 

Die Metallistrasse im Zentrum des Gebiets dient der arealinternen Er-

schliessung und wird als kommunale Erschliessungsstrasse ausgeschie-

den. Gestaltungsbaulinien definieren eine einheitlichen Fassadenflucht 

entlang der Ostseite der Metallistrasse. 

Metallistrasse 
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Der Absatz zur Metallistrasse regelt den zulªssigen Verkehr auf der 

Strasse, die Parkierung, den Standort der Bushaltestellen und der Anlie-

ferung, Notzufahrten und Umzugstransporte etc. 

 

Symbol im Teilerschliessungsplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: --- 

Der Verlauf des bestehenden Fusswegs, der im S¿den entlang der Birs 

f¿hrt, bevor er in das Areal einm¿ndet, wird nordwestlich des Gebiets A1 

der Zentrumszone Metalli Wydeneck S¿d aufgrund des Bebauungskon-

zepts leicht angepasst. 

 

Symbol im Teilereschliessungsplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 40.1 Abs. 6 

Die als Gassenraum bezeichneten Flªchen dienen der Feinerschliessung 

der Industriehºfe und in Richtung Norden (èIn den Wydené). Der Verkehr 

wird im Mischverkehr gef¿hrt. Die Gassenrªume sind verkehrsberuhigt 

und ºffentlich zugªnglich. 

Die Gassenrªume werden nicht als Erschliessungsstrassen im Teiler-

schliessungsplan aufgef¿hrt, da ihre genaue Lage und Breite erst im Rah-

men des Baugesuchsverfahrens f¿r die jeweilige Strasse resp. den jewei-

ligen Strassenabschnitt aufzuzeigen sind. Dadurch wird die planerische 

Freiheit f¿r die spªtere Projektierung beibehalten. Die Lage im Teiler-

schliessungsplan ist daher schematisch. Voraussichtlich zwei Gassen-

rªume verbinden die Industriestrasse und die Metallistrasse, ein weiterer 

Gassenraum f¿hrt nach Norden zur Strasse èIn den Wydené. Letzterer 

wird nicht durchgªngig f¿r den MIV geºffnet, ist aber f¿r den Veloverkehr 

und bei Bedarf f¿r den Busverkehr durchgªngig befahrbar zu gestalten. 

Falls die Anlieferung, Notzufahrt oder der Umzugstransport nicht ¿ber 

die Industriestrasse mºglich ist, ist die Nutzung der Gassenrªume dazu 

zulªssig. 

 

Symbol im Teilerschliessungsplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: --- 

Der Korridor sichert den Raum f¿r den Anschluss an die A18 inkl. neuer 

Strasse und Birsquerung, soweit diese den Perimeter des Teilzonen- und 

Erschliessungsplans tangieren. 

 

Symbol im Teilerschliessungsplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: --- 

Gehweg, Trottoir bzw. Fussweg 

Gassenraum 

Raumsicherung Birsquerung 

Hecken, Uferbestockung 
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Die festgestellten und zu erhaltenden Hecken wurden aus der rechtsg¿l-

tigen Ortsplanung ¿bernommen, wobei in einem Fall im Bereich des 

Ramstelbachs eine Anpassung mit flªchengleicher Umlegung notwendig 

war. Durch die Umlegung der Hecke wird die Begr¿nung der Uferschutz-

zone zusªtzlich gestªrkt. 

 

Symbol im Teilerschliessungsplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: Ä 40.1 Abs. 7 

Die Gleisachse hªlt das bezeichnete Gebiet f¿r einen èGleiswegé frei von 

einer Bebauung und dient der Dimensionierung des Fussweges, der zu-

mindest teilweise auch mit Velos befahrbar sein wird. Mit dieser Festle-

gung wird das Durchgangsrecht gesichert. 

Der Fussweg entlang der Gleisachse ist ein 5 m breiter untergeordneter, 

informeller Fuss- und Veloweg, der die Baubereiche quert. Die Durch-

gªnge zwischen den Bauten sind auf die Funktion und Nutzungsarten der 

Bauten angemessen zu dimensionieren. Derzeit ist noch nicht geregelt, 

ob der Weg in Privatbesitz mit ºffentlichem Durchgangsrecht oder ein 

ºffentlicher Fuss- und Veloweg sein wird. 

 

Symbol im Teilerschliessungsplan:   

Paragraf in den Zonenvorschriften: --- 

Die Baulinien sichern die freizuhaltenden Bereiche entlang von Gewªs-

sern, Wald und Hecken. Die Gestaltungsbaulinie (pink) ist dagegen eine 

Pflichtbaulinie. Sie sichert die Stellung der f¿r die Strassen- und Platz-

rªume besonders wichtigen Bauten. 

Die Gewªsserbaulinie dient ¿berdies der Umsetzung des Gewªsserraums. 

Die Gewªsserraum-Thematik wurde aufgrund des ersten kantonalen Vor-

pr¿fungsberichts komplett ¿berarbeitet. Der Gewªsserraum betrªgt nun 

15 m entlang der Birs und beidseitig 8 m entlang des eingedolten Ram-

stelbachs. Der Gewªsserraum des Ramstelbachs ist damit grºsser bemes-

sen als bei eingedolten Gewªssern ¿blich. Zwischen der Gewªsserbauli-

nie und dem Gewªsser gelten die Nutzungseinschrªnkungen gemªss Art. 

41c GSchV. 

 

Folgende Planinhalte werden orientierend im Erschliessungsplan darge-

stellt, da sie nicht Bestandteil der Planung sind, aber in einem engen Zu-

sammenhang mit dieser stehen: 

 S-Bahn-Haltestelle Apfelsee (ungefªhre Lage): vgl. Kapitel 3.3.1, 

 Unterf¿hrung S-Bahn-Haltestelle Apfelsee (ungefªhre Lage): vgl. Ka-

pitel 3.3.1, 

Gleisachse (Fussweg) 

Baulinienplan, Gewªsserraum 

Orientierende Planinhalte 
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 Perronzugªnge S-Bahn-Haltestelle Dornach Apfelsee (ungefªhre 

Lage: vgl. Kapitel 3.3.1, 

 Bushaltestellen gemªss Buskonzept Raum Dornach (Anzahl und Lage 

noch offen): vgl. Kapitel 3.3.1, 

 Velovorrangroute (Lage schematisch): vgl. Kapitel 3.3.1, 

 Veloverbindung (Lage schematisch): Darstellung der ungefªhren Ver-

bindungen, die nach Realisierung des Projekts dem Veloverkehr zur 

Verf¿gung stehen werden, 

 Metalliplatz, Drehscheibenplatz, Baubereiche und erhaltenswerte 

Bauten gemªss Teilzonenplan èMetalli Widenecké: Diese Planinhalte 

sind im Teilzonenplan als verbindliche Planinhalte aufgef¿hrt, 

 Wald, Waldgrenzen sowie eingedolte und offene Gewªsser gemªss 

¿bergeordneten Grundlagen. 
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Legende 

  

 

 
  Abbildung 19: Teilerschliessungsplan Metalli Wydeneck 






